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DI OBLIGATORISCHE FORTBILDUNGSSCHULE.

dfotto; „Dem drohenden gespenst der roten
und schwarzen internazionalen gegen-
über hilft nur ein mittel : .Bessere

/bifcs&iUungr." (Spiller.)

Wi in der Schweiz, so macht auch in Deutschland
di idé der obligatorischen fortbildungsschule fortschritte.
Darüber orientirt uns JBowa Jfeyer im 19. heft
der deutschen zeitfragen. Noch for 10 jaren erklärten
in Preußen di fereinigten ministerien des handels, des

Unterrichts und des innern di fortbildungsschule als un-
nötig. Gegenwärtig aber geht di frage nicht mer dahin,
ob fortbildungsschule oder nicht, sondern di frage ist blos

noch, welchem zweck si dinen soll und wi si am besten

allgemein zu machen ist, ob durch Unterstützung der
freiwilligkeit oder ob durch gesetzlichen zwang.

In Deutschland sucht man den fortbildungsschulen
weniger den Charakter fon bloßen berufsschulen, sondern

mer den Charakter fon allgemeinen bildungsschulen zu
geben. Man pflegt darin naturunterricht, geschichte, fer-
fassungsknnde, folkswirtschaftslere und gesundheitslere
neben einigen beruflichen fachern. Noch im jar 1867
erklärte der württembergische minister vow GoIfAer mit
recht, dass di landwirtschaftlichen fortbildungsschulen tat-
sächlich keine fachschulen seien, sondern allgemeine bil-
dungsschalen. Ein solches foranstellen des allgemeinen
bildungszweckes entspricht auch durchaus dem idealèn
sinne des deutschen folkes, welcher di ansbildung des

ganzen menschen und des deutschen statsbürgers doch
noch höher anschlägt als di einseitige förderung im be-
rufe. An diser allgemeinen fortbildung hat offenbar der
stat selbst ein weit größeres intéressé, als an der beruf-
liehen ausbildong, welch letztere mit dem prifatinteresse
des einzelnen zusammenhängt. For allem muss der stat
darauf sehen, dass jeder bürger auch eine solche politische
und soziale bildung gewinnt, di in zur ausübung seiner
statsbürgerlichen rechte einigermaßen urteilsfähig und

selbständig macht. One dise auch inhaltliche fortbildung
ist das blosse lesen- und schreibenkönnen nichts als eine

unter dem einfluss gewissenloser agitatoren bedenkliche,
leicht zu missbrauchende kunst.

Unstreitig ist in England, Frankreich, der Schweiz

und Deutschland auch auf dem weg der freiwilligkeit
manches nützliche in der fortbildung erzilt worden. Am
ehesten gab sich solches streben in .Ew^Zawd kund. Dises

besaß schon im jar 1851 23,137 sonntagsschulen mit
2,369,039 schülern. Dise ferfolgten zwar im anfang reli-
giöse zwecke, später aber mer di allgemeine fortbildung.
Schon im jar 1860 gab es dann in England 2036 söge-
nannte abendschulen, di fon 80,966 schülern männlichen
und weiblichen geschlechts zum zwecke irer fortbildung
besucht wurden. Auch gibt es gegenwärtig in England
schon über 1000 fortbildungsanstalten für »wäwwer (zum
teil auch mit klassen für frauen), welche jedoch mer tech-
nische ausbildung fermitteln. Nach einem bericht fon

Alfred de Beaumont hat England gegenwärtig 800—900
fereine, welche sichs zur aufgäbe machen, den sinn für
gewerbliche kunst anzuregen. Dise freien fereine zälen

zusammen 200,000 mitglider und unterstützen über 100

öffentliche zeichnungsschulen und 300 prifatschulen.
In den letzten jaren hat auch Frankreich (der minister

Duruy) einige anstrengungen gemacht, den ser fernach-

läßigten folksunterricht durch Unterstützung fon abend-

forträgen zu ergänzen. In der Schweiz haben auf disem

gebit wol Basel und Thurgau am meisten geleistet.
Auch in DewfccMawd hat man bis jetzt durch frei-

willige fortbildungsschulen anerkennenswertes geleistet.
Allein im ferhältniss zu der befölkerungszal ist es, sowi
auch das fon England geleistete, ferschwindend klein.
Gleichwol zögert iVew/îew noch, das Obligatorium gesetz-
lieh einzufüren. Di kommission, welche im jar 1872 im
auftrag des Unterrichtsministeriums das fortbildungswesen
besprochen hat, stellte folgenden satz, mit dem si ein be-

dingungsweises Obligatorium und statliche Unterstützung
ferlangt, auf: „Der besuch der fortbildungsschulen ist für
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Stadt und land nur dann obligatorisch, wenn sich di ge-
meinden im einferständniss mit der königlichen regirung
dafür erklären und di erforderlichen mittel nach möglich-
keit zur ferfügung stellen. Der stat tritt mit beihülfen
nach bedürfniss ein."

Das streben nach dem Obligatorium nimmt in Deutsch-
land fon jar zu jar zu. In Thüringen hatte sich schon

im jar 1870 der gewerbeferein zu Jena für den zwangs-
weisen besuch der fortbildungsschulen seitens der hand-

werkslerlinge ausgesprochen. Im selben jare stellte der

landtag zu Koburg beim ministerium den anträg, bald

möglichst ein gesetz forzulegen, welches di errichtung
fon fortbildungsschulen und den obligaten besuch derselben

für junge leute bis zum 18. jar anordnen. (So hoch hat
sich der große rat des kantons Bern noch nicht fer-
stigen.)

Für das Obligatorium haben sich auch in Deutsch-
land file lererfereine (wi z. b. der thüringische, der hes-

sische, der schlesisclie, der preussische etc.) ausgesprochen,
ebenso in der Schweiz; doch hat das wenig zu bedeuten.

Erst wenn sich di folksfereine, di gewerbsfereine, land-
wirtschaftlichen fereine und bei uns di Grütlifereine etc
auch dafür aussprechen, dann rückt es mit der sache

forwärts; denn der stat geht immer forwärts, wenn er
muss. Eine allgemeine agitazion zu gunsten des obliga-
torischen fortbildungsschulwesens hat in neuester zeit di
noch im krigsjar 1871 in Berlin gegründete und jetzt
schon über ganz Deutschland ausgebreitete „^reseZZsc/m/Z

/«r /erômta# /on /oZAsüdZdMJu?" ins leben gerufen. Das

zentralorgan diser gesellschaft, „Der Bildungsferein", ist
fon anfang seines bestehens an für di einrichtung fon

fortbildungsschulen eingetreten. Er hat dabei in eindring-
lieber weise auf den § 106 der norddeutschen gewerbe-
Ordnung hingewisen, welcher den städtischen behörden
das recht gibt, obligatorischen fortbildungsunterricht auf
gruud eines ortsstatuts einzufüren und hatte mit lebhafter
teilname den entwurf des sächsischen Unterrichtsgesetzes
ferfolgt, durch welchen di fortbildungsschule für einen
unablöslichen teil der statlichen folksschule erklärt wird.
„Dise gedanken", sagt der letzte jaresbericht diser ge-
Seilschaft, „fanden fast überall bei den männern und fer-
einen, denen es um wirkliche fertifung der folksbildung
ernst ist, beifall und tatsächliche Unterstützung." Auch
haben sämmtliche Berliner bezirksfereine, welche aus
männern aus dem folke zusammengesetzt sind, sich für
di obligatorische fortbildungsschule erklärt und zum teil
in diser absieht petizionen an das Unterrichtsministerium
gerichtet. Eine solche petizion beschloß auch der dortige
medizinisch-pädagogische ferein. Auch habe ich hirnoch
mitzuteilen, dass im königreich Sachsen der o&%aforise/i«
besuch der fortbildungsschule bis zum 17. jare geht uud
in IFMVZZemAen? bis zum 18. jare. Der Schweiz bleibt
also höchstens das ferdinst übrig, nachzuhinken. An allen
ecken und enden Deutschlands und aus allen kreisen er-
heben sich jetzt di stimmen für obligatorische fortbildungs-

schulen. So haben sich im jar 1872 noch folgende all-
gemeine fersammlungen dafür erklärt: Der erste allge-
meine handwerkertag zu Dresden, di 28. fersammluug der
deutschen land- und forstwirte zu München, di Berliner
konferenz ländlicher arbeitgeber, der mittelrheinische

fabrikantenferein, der 9. schlesisclie gewerbetag, der
deutsche „Gewerkverein" und di allgemeine deutsche ge-
Seilschaft für ferbreitung fon folksbildung in irer fersamm-

lung am 8. Juli zu
Das ganze deutsche folk drängt di regirungen zur

obligatorischen fortbildungsschule.
Das bezeugt ganz besonders noch di tatsache, dass

schon di blosse, den gemeinden erteilte </eseteZicAe erZa«Z>-

niss £Mr 6escÄZi/3MM0 mies oôZM^aZomc/iCK /orZWdMM^SMnZe»--

mcAZs m sfe^mdem masse eiwe en&precAende re^eZttm/ Aer-

Aew/e/tZrZ AaZ. VßtßersZ ZerraeA ZsZ da/är der sZawd der
ZaMdieirZscAa/ZZicAew /orZAiZdaw^ssc/iMZew in TFörZZemAen/.

Bereits gegen das jar 7858 wurde an di gründung fon
landwirtschaftlichen fortbildungsschulen gedacht; diselben

entstanden zunächst auf freiwilligem wege, unterstützt
fon den landwirtschaftlichen fereinen. Als dann durch

ininisterialferfügung fom 24. Januar 1865 das gesammte

fortbildungswesen an das ministerium des kultus und des

Unterrichts überwisen und nun entsprechend organisirt
wurde, wurde ein nachtrag zum folksschulgesetz fon 1836

gegeben, welcher di einfürung fon winterabendschulen als

fortsetzung der folksschule für di aus letzerer getretenen

jungen leute in der art regelt, dass zwar di gemeinden

zur errichtung solcher winterabendschulen nicht gezwungen
sind, dass aber, sq/erw sZcA di gemeinde da^w ejiZscAZißZ,

der AesMcA der scämZc oAZM/aZomcA «cird. Somit können

also je nach beschluss der gemeinde freiwillige und obli-
gatorische fortbildungsschulen bestehen. Da weist nun
der recheuschaftsbericht über das landwirtschaftliche fort-
bildungswesen in Württemberg nach dem stände im winter
1870/71 di lerreiche tatsache auf, dass es neben 740 /ret-
tctZZtgreti ZatMZwtrZsc/ta/ZZtcÄe« /orZArZdwtn/sscAMZert miZ ttwr
,2703 seAdZer» 5Z2 o&ZtgraZortscAe MMMZeraöewdscÄMZe» miZ

77,307 scAttZer« #aZi. Ein deutliches zeugniss, in wi be-

trächtlichem grade di gemeinden forgehen, di rechte be-

nutzung der fon inen dargebotenen bildungsmittel auch

durch zwang zu sichern.

Zufolge einer nachricht des „Schwäbischen Merkur"
fom August forigen jares soll auch di ZtadtscZte regirung
beabsichtigen, den ständen in disem jar einen gesetzent-
wurf für einfürung des obligatorischen fortbildungsunter-
richtes forzulegen.

Das beste, was di gesetzgebung in diser bezihung
bis jetzt geleistet hat, ist in GoZ/mz geschehen. Das Go-
thaische gesetz fom 3. Juni 1872 lautet:

§ 1. Di fortbildungsschulen haben di aufgäbe, den

aus der folksschule entlassenen oder einzelnen klassen

derselben, welche das 18. lebensjar nicht überschritten
haben und keinen andern Unterricht genißen, eine weitere

allgemeine ausbildung zu gewären, insbesondere aber si
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in denjenigen kenntnissen und fertigkeiten, welche für das

bürgerliche leben forzugsweise fon nutzen sind, zu be-

festigen.
Je nach örtlichem bedürfniss können in den lerplan

der fortbildungsschule solche Unterrichtsgegenstände auf-

genommen werden, welche in der folksschule gar nicht
oder nur andeutend berücksichtigt werden.

§ 2. Di fortbildungsschule ist gemeindeanstalt ; ire
errichtung hängt fon dem beschlusse der betreffenden ge-
meinde ab; der aufwand für ire errichtung und unter-
haltung wird fon der gemeinde bestritten; in dringenden
fällen kann Unterstützung aus der statskasse erfolgen.

Merere gemeinden können sich über eine gemein-
schaftliche fortbildungsschule fereinigen.

§ 3. Di fortbildungsschulen stehen unter der auf-
sieht der. folksschulbehörden.

§ 4. Dijenigen, für welche der Unterricht in der
fortbildungsschule bestimmt ist, sind zu deren besuche,
di eitern und deren stellfertreter aber, sowi di arbeits-
und lerherren zur gewärung der für disen besuch erfor-
derlichen zeit ferpflichtet.

Di befreiung fom besuche der fortbildungsschule darf
der schulforstand in besondern fällen ausnamsweise ge-
nemigen.

Im intéressé der schule darf der schulforstand den
ausschluss aus der schule ausnamsweise ferfügen.

§ 5. Der Unterricht in der fortbildungsschule wird
in wöchentlich wenigstens zwei und höchstens sechs stunden
erteilt.

§ 6. Di lerräume und lermittel der folksschule
können zugleich für den fortbildungsunterricht benutzt
werden.

§ 7. Für den fortbildungsunterricht kann ein schul-

geld erhoben werden.

§ 8. Über di errichtung der fortbildungsschule ist
ein ortsstatut aufzustellen; dasselbe muss auch di erfor-
derlichen strafbestimmungen enthalten.

Di strafen werden fon den gerichtsbehörden erkannt
und follzogen.

Gotha, den 3. juni 1873. DrasZ, D. &-C. «.

». SeeAacA.

Durch dises gesetz hat sich Gotha an di spitze der
bewegung für gesetzliche regelung des obligatorischen fort-
bildungsunterrichtes in Deutschland gestellt. Das peseZs

sprich di /erjpZfcAZwHp .srore ôeswcA 6is £«m /oZZemZeZe» 78.
ZeAewsjare aas, aZso seZAsZ weiter als der säcAsiscAe pesete-
eaZwar/, «wd ZässZ eine aMsdewawp aw/ di mäoZcAe« ^m, da
aZZpemein /ow den aas der /oZZcsscAaZe eJîZZassenea di rede
isZ. Noch besser freilich hätte auch hier das gesetz in
bestimmter ausfürung „fon den aus der folksschule ent-
lassenen knaben und mädchen" reden sollen. Auch würde
mir statt des unbestimmten schulgeldsparagrafen eine andere

bestimmung passender erscheinen, im aZZpemeinera dwr/Ze
es di aZZpemmw dwrc///àrwnp diser »iewen ZüZtZwHps/orcZerarcp

in awserem /oZAe woZ erZeicAZerw, wewra di er/wZZwHp diser

»lewew j9/Z7cAZ wicAZ awmiZZeZAar miZ einer Jiewe-w peZdZeisZwjîp

»erJnnden würefe. Demgemäß dürfte es ratsam sein, di

anlage und erhaltung der fortbildungsschule als pemeinde-

und event, im noZ/aZZe ^npZeicA sZaZssacAe .sm AeZraeAZem,

di ««AosZe» aZso ZanZicAsZ aas der seAwZsZewer der pewîeinde

5w decken, dann aber di benutzung der schule «wenZpeZZZic/j

zu machen. Filleicht liße sich auch ein unterschid in be-

treff der benutzung der ferschidenen lerstunden machen.

ZTnAeüinpZ woZwewtZip isZ di allgemeine fortbildung, dise

mwssZe daAer aZZpemein pe/onZerZ wnd nnenZpeZZZic7i darpeJoZen

werden. Dapepen iönnZe di 6eso»îdere &erw/.sAiZdw«p woZ

«ocA «acA pemeäuZeAescAZass in das heZiôen eines p'eden pe-
sZeZZZ werden wnd dann /on jedem, der disen wn>niZZeZZ»aren

nnZ^en einer besseren 6era/sZäZ<Zawp sicA ^w eipen mac7w»

wiZZ, ein enZsprecAemfes sciwZpeZd pe/orderZ werden. Dise

îtnZerscAeidnnp würde sicA aacA scAon <Ze/3AaZA emj)/eZen,

weiZ ja docA die besondere Jerw/ZicAe /orZAiZdwnp nic7«Z rw
einer /ür aZZe in pZeicAer weise aws/ürZtarai /orderwnp

/ürai Zcann. Didessen da/on aZ»pese7wn /erdinZ ^eiZ dises

poZAaiscAe peseZ^ aZs ein mwsZerpeseZ.z /ür /orZAiZ(ZMMpssc7jaZem

Aer/orpeAoAejt -zw werden.

Wir haben obige erfreuliche tatsachen über das streben

des deutschen folkes nach der obligatorischen fortbildungs-
schule mitgeteilt in der hoffnung, dass nicht nur unsere

lererfereine, sondern auch unsere folks-, Grütli-, hand-

werker-, handels-, gewerbe- und bauernfereine sich daran

spigeln und dabei erkennen, was es für eine zeit ge-
schlagen hat. Und wi leicht ist es, auch in der Schweiz

in diser sache etwas rechtes zu leisten, wenn man ein-

mal erkannt hat, dass wir zurück sind. Das wenigste,

was wir ferlangen, ist, dass man endlich einmal di wiwZer-

AinderZere« in denen man unserer jugend den sämmtlichen

jüdischen aberglauben einpaukt, in sonntagsfortbildungs-
schulen umwandle. Dann stehen wir erst da, wo Würt-
temberg for 15 jaren gestanden ist Wenn nur einmal

di heillose selbstrümerei bei uns aufhören würde: „Wi
haben wir es doch so herrlich weit gebracht!"

SCHWEIZ.

Zur nazionalrätlichen diskussion über den schulartikel.

Neben der rede fon Weber ferdinen noch einige andere

unsere aufmerksamkeit.
JoZissairaZ befürwortete in erster linie eine ausdrück-

liehe bundeskompetenz für di errichtung mererer profes-
sioneller schulen für den gewerbe-, und handelsstand. Der

daherige Unterricht sei in der bestimmung über di errich-
tung höherer Unterrichtsanstalten nicht berücksichtigt und
eine besondere erwänung desselben in dem forligenden ar-
tikel darum follständig gerechtfertigt.

Der redner beantragte ferner di prinzipielle weltlich-
erklärung der folksschule. Der blosse ausschluss des

ordensklerus und seines Unterrichts sei eine balbheit; di
schule könne nur durch follständige säkularisirung fom
schädlichen einfluss der konfessionellen propaganda be-
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freit werden. Was di religiösen orden betreffe, so seien

dise in irer geistlichen Stellung absolut unfähig, menschen

für di bürgerliche gesellschaft und bürger für den stat

zu bilden. Man müsse für di lerkräfte in der öffentlichen
folksschule bessere garantien ferlangen, als der obedienz-

brif eines ordensglides gegen seine obern si darbile. Auf-

gäbe der religiösen orden sei es, an der ausfottung der

häresi zu arbeiten; dise arbeit gehöre aber nicht in di

obligatorische folksschule. Es bestehe also eine follkommen

begründete Inkompatibilität zwischen dem lercrberuf und

der Stellung eines mitglides einer religiösen körperschaft.
Nicht fil anders ferhalte es sich mit der Stellung des ka-

tholischen klerus überhaupt zu der folksschule; der klerus
werde stets di tendenz haben, di schule im intéressé seiner
konfession zu missbrauchen. Di folksschule müsse darum

mit bezug auf das gesammte lerpersonal, wi mit bezug
auf den lerstoff als weltlich erklärt werden.

In dritter linie stellte der redner den antrag, dass

auch der Unterricht in den bürgerlichen und politischen
rechten und pflichten für di primarschule als obligatorisch
erklärt werde; es sei gewiss eine anomali, wenn unsere

jugend sorgfaltig in alle geheimnisse der geschichte des

alten jüdischen folkes eingeweiht, dagegen über di bür-

gerlichen und politischen ferhältnisse des eigenen fater-
landes im dunkeln gelassen werde.

Carteret erklärte, dass der artikel über di folksschule
der wichtigste fon allen sei, di man in di refidirte fer-

fassung aufzunemen im begriffe stehe. Eine gute folks-
schule, bemerkte der redner, ist di grundlage der gedei-
liehen Wirksamkeit eines folkes auf allen gebiten des

lebens und for allem ein bedürfniss in einer demokratischen

republik, unter welcher statsform wol und weh des ganzen
auf der intelligenz und der bildung des gesammten folkes
beruhen. One eine gute folksbildung ist das allgemeine
Stimmrecht ein gefärliches instrument. Eine gute folks-
schule ist auch di zuferlässigste basis einer ersprißüchen
militärinstrukzion für eine republikanische milizarmé. Es

gibt nun aber in unserm faterland gegenden uud kantone,
in welchen di folksschule notorisch auf einer tifen stufe

steht; man hat allerdings schulen, aber schulen, di nur
der schein fon dem sind, was si sein sollten.

Di folksschule soll nicht blos auf di fermittlung der
formalen fertigkeiten des Schreibens, lesens und rechnens
sich beschränken. Ire resultate müssen auch einen mora-
lischen wert haben. Den geistlichen soll es nicht be-

nommen sein, di jugend konfessionell zu unterrichten; di
schule aber soll daneben auch di grundlagen der allge-
meinen moral pflegen; si soll der heranwachsenden jugend
di keime der waren bürgertugend und toleranz einpflanzen
und si bewaren for dem giftigen hauch des konfessionellen
fanatismus. Gerade in diser richtung leistet di folksschule
in der Schweiz ßlfach das nicht, was man fon ir zu er-
warten berechtigt ist. Es muss notwendig dafür gesorgt
werden, dass di bildung im ganzen Schweizerfolk auf ein

gewisses gleichmäßiges niveau gebracht wird.
Man ferspricht sich fil für di hebung der folksbildung

fon dem einfluss der tagespresse. Di presse kann aber

nur wirken, wenn ir di folksschule dadurch forgearbeitet
hat, dass si das folk nicht blos lesen lerte, sondern im
eine gewisse lesebegirde, ein intéressé für di eigene aus-

bildung einflößte. Eine ser bedeutsame aufgäbe hat di
folksschule ferner zu erfüllen auf dem gebite der erzihuug
des weiblichen geschlechts; dise erzihung ist namentlich
in einer republik fon kapitaler Wichtigkeit. Redner ist

föderalist, aber auf dem gebite der folksbildung fürchtet
er di intervenzion des bnndes nicht, weil er fon deren ab-
soluten notwendigkeit überzeugt ist, wenn di folksschule
im ganzen faterland auf eine gedeilicbe stufe gebracht
werden soll; mit der kantonalen akzion kömmt man in
gewissen landesteilen auf disem boden nicht forwärts; di
intervenzion im folksschulwesen soll aber dann keine halbe,
sondern eine ganze sein, di iren zweck erreicht.

Im einzelnen befürwortete der redner den antrag fon

Jolissaint, nach welchem di folksschule nach allen rieh-
tungen als weltlich erklärt werden soll. Falls aber in
der schule religiöser und konfessioneller Unterricht erteilt
werden will, so muss diser Unterricht genau aligegränzt
und er darf nicht obligatorisch, sondern nur fakultatif
sein ; in disem sinne formulirte der redner einen even-
tuellen antrag. Eine razionelle lösung der schulfrage in
der refidirten ferfassung wird uns di achtung der nachbar-

staten, deren blicke in mer als einer hinsieht gegenwärtig
auf uns gerichtet sind, erwecken. Mit einer entschidenen

haltung in der sehulfrage wird di reform auch di fort-
schrittlich gesinnten minderheiten in gewissen kantonen
ermuntern.

*GLARUS. RajifojiaWerer/erein. Am letztferflossenen
3. November hilt der ferein im sale auf „Erlen" in Glarus
seine herbstkonferenz, welche zalreieh besucht war; es

war aber auch ein schöner Novembertag. In seiner pas-
senden eröffnungsrede erwänte der präsident, hr. Walter
Senn, namentlich des schulfreundlichen geistes, wi er sich
an der letzten Mailandsgemeinde, in beschlüssen der schul-
gemeinden Glarus, Schwanden u. s. w. manifestirte. (Es
ist zu bemerken, dass for einigen wochen Glarus di an-
Stellung eines sekundarlerers und einer sekundarlererin zu
den jetzt bestehenden fir sekundarlerern, und Schwanden
zu den fünf jetzigen primarlerern und einem sekundär-
lerer di anstellung eines sechsten primär- und eines /.weiten
sekundarlerers beschlossen hat. Überhaupt zeigt sich in
manchen gemeinden ein reger sinn fürs Schulwesen. (Nur
das habliche Näfels will, namentlich mit bezug auf di be-
soldungen, nicht recht avanciren). Es folgte nun das

hauptgeschäft des tages, belesung des referats: „Bild eines
naturkundlichen Spaziergangs mit Alltagsschülern" durch
hm. Merz in Glarus. In schöner weise zeigte er, wi eine
klasse durch garten, wald und feld zu füren und si auf
pflanzen und tire aller art aufmerksam zu machen sei,
damit ire äugen und oren sich öffnen für di filen kleinen
und großen wunder in der natur u. s. w. Di rezension
hatte hr. Salmen, sekundarlerer in Hätzigen. Si lobte,
tadelte und ergänzte. In der ergänzung trat der herr re-
zensent als forstand des kantonalen forst- und landwirt-
schaftlichen fereins in di schranken und zeigte in prak-
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tischer und forzügücher weise, wi der lerer mit knaben
fon II—15 jaren oft di mangelhaft bepflanzten kartoffel-
felder besuchen, di fernachlässigte obstbaumzucht besieh-

tigen, di Unordnungen in der forstkultur bedenken und zu
den runsen und üinsen — als den natürlichen folgen fon
unbesonnenen holzschlägen — hingehen sollte u. s. w.
Ein naturkundlicher Unterricht nach art des sei. Wehrli
sollte wider mer platz greifen. Di beiden wackern ar-
beiten wurden fom Präsidenten, namens des fereins, ge-
bürend ferdankt. Di diskussion konnte, nach der natur
der abhandlungen, keine weitläufige sein, da jeder anwe-
sende zu dem entschlusse kommen musste: auf dise weise

will ich in zukunft meine naturkundlichen spazirgänge mit
den schülern einrichten. Es stellte nun hr. Tschudi, älter,
in Schwanden, di inozion : es sollte noch ein anderer

gegenständ in beralung gezogen werden, so z. b. di lerer-
innenfrage, di in jüngster zeit durch di ferhandlungen der

glarnerischen und schweizerischen gemeinnützigen gesell-
schaft auch in unserm kanton in den fordergrund getreten
und schon oft in kleinern und größern zirkeln besprochen
worden sei; es stehe also dem kantonallererferein wol an,
ebenfalls eine diskussion darüber anzubanen. Noch wurde
forgeschlagen: di konfessionslose schule; das sibente schul-

jar; das lesebuch in unsérn folksschulen. Mit merheit
wurde di lererinnenfrage ausgewält. Der angefragte mo-
zionssteller sprach sich nun sofort für di zuläßigkeit der
lererinnen am öffentlichen unterrichte aus und zwar mit
rücksicht auf di günstigen berichte aus den kantonen Bern,
Waadt u. s. w. Auch sei eine lererin — immerhin nur
an den zwei ersten jargängen — am ehesten geeignet,
den Übergang aus dem elterlichen hause in di öffentliche
schule zu fermitteln. Selbstferständlich sei, dass di lerer-
innen ebenfalls wenigstens nach dem minimalansatz des

neuen Schulgesetzes besoldet werden, auch eine nach zeit
und umfang gleiche bildung, wi der lerer, erhalten sollen.
Übrigens werde es sich um lererinnen nur in den größern
gemeiuden, wo merere primarklassen bestehen, handeln ;
in kleinern gemeinden, wo nur 1 oder 2 lerer angestellt
seien, werde namentlich mit rücksicht auf di repetirschulen
ni fon anstellung fon lererinnen di rede sein können. Noch
wurde fon mereren Seiten dafür, aber auch eifrig dagegen
gesprochen: auch der anwesende präsident des kantons-
schulrats, hr. ratsherr Heinr. Heer, räumte ein, dass unter
umständen eine lererin, namentlich für di gemütsbildung
der kleinen, treffliches leisten könnte. Wi forauszusehen

war, wurde mit großer merheit di zuläßigkeit der lererinnen-

anstellung abgelent. Di zeit wird filleicht auch da leren.
Als tema für di herbstkonferenz 1874 wurde sodann be-

stimmt: „Di konfessionslose Schule" Da hr. Senn seine

präsidentenstelle mit rücksicht auf seine berufsgeschäfte
(redakzion der „Alpenpost") entschiden dem ferein zu
banden stellt, so wird dafür mit einstimmigkeit hr. sekundär-
lerer Schießer in Netstall gewält, eine jüngere, tüchtige
kraft! Ein kräftiger männerchor schlißt di interessanten

ferhandlungen. An der einfachen tafel beschloss sodann
der ferein einstimmig, dem in Zürich wonenden, um das

Schulwesen und den ferein filferdinten hrn. alt sekundär-

lerer und schulrat Bäbler per telegramm einen kollegialischen
grüß und herzlichen wünsch für baldige genesung zuzu-
senden. Sodann referirte der aktuar der ferwaltungskom-
mission der lereralterskasse, dass hr. Bäbler, dem aus

freier kollekte unter den mitglidern ein silberner pokal
für di fiijärigen ferdinste als fervvalter überreicht worden

war, solchen mit dem herzlichsten dank und größter freude,
sowi mit den besten Segenswünschen fürs Schulwesen ent-

gegen genommen habe. Als fersamrnlungsort für das frü-

jar 1874 wurde Netstall bezeichnet.

Zur ausfürung fon § 14 des an der letzten landsge-
meinde angenommenen Schulgesetzes, wonach „durch einen

fom kantonsschulrat festzusetzenden obligatorischen lerplan
das maß des Unterrichtsstoffes zu bestimmen ist, welcher
in jedem der 7 jareskurse der primarschule behandelt
werden soll" besammelte sich anfangs Oktober zum ersten
male eine gemischte kommission, bestehend aus dem prä-
sidenten des kantonsschulrats, den drei schulinspektoren
und je drei lerern aus den drei landesteilen. Di bearbei- \
tung der einzelnen fâcher wurde in folgender weise fer-
teilt: 1. Religion: hr. pfr. W. Freuler in Glarus. 2. Deutsche

spräche: hr. Schönenberger in Mitlödi. 3. Rechnen und

formenlere: hr. Tschudi, älter in Schwanden. 4. Geschichte
und geografi: hr. Hefti, jgr. in Ennenda. 5. Naturge-
schichte und einfache buchfürung: hr. Balth. Streiff in
Glarus. 6, Gesang und Schönschreiben: hr. Müller in
Näfels. 7. Zeichnen und turnen : hr. Stüssi in Haslen.
Bis spätestens ende November sollen di forschläge, di laut
beschluss des kantonsschulrats nur minimalansätze ent-
halten sollen, wodurch besser gestellten gemeinden wei-
tererer spilraum gelassen wird, dem hrn. Präsidenten ein-

gesandt werden, worauf weitere gemeinsame besprechungen
folgen werden. Di ZermitteZ/ragre soll später in behand-

lung genommen werden.

Anschlißend wollen wir noch beifügen, dass, wi im
Sommer 1872, so auch im Sommer 1873, ein firzentägiger
kurs für arbeitslererinnen in Glarus abgehalten worden
und zwar unter leitung des hrn. Largiadèr in Rorschach
und fräulein Rietmann in St. Gallen.

i^cAioeizeriscAe progrramwienscAaw. Bericht der gevverbe-
schule zu Basel 1872/73. Basel 1873.

7. FiraricAZwn^r der arasZaZZ. 2. Au/hamsAedin^rungren.
3. .Lersto/f. 4. NcAitZcAronZA. 5. DeAörden und lerer.
3. ÄcAüZer. I. Klasse : 50, II. klasse : 45, III. klasse : 18,
IV. klasse: ll. Beilage: „Di denZscAen &aZznamen„ fon
.FriedricA Decfcer.

Schoo im programm für 1864 hat der ferfasser in ser
anzihender weise di eutstehung der deutschen geschlech ts-

namen behandelt, eine arbeit, di wir gern auch unsern
lesern ins gedächtniss zurückrufen. Dort war unter an-
deren derjenigen humoristischen deutschen geschlecbts-
namen erwänung geschehen, di aus imperaZi/en oder sülzen

überhaupt gebildet werden, wi Fer^risswiem nicAZ, Taitgre-

«icAfs, TAumcAZpitZ, (xZau&recAf, TVau^oZZ. Disen satznamen
ist der ferfasser nachgegangen in allerlei fölkern, sprachen
und zeiten; indem er di ganze fülle seiner arbeiten einem
besondern werke forbehält, gibt er im forligenden pro-



gramm den kern der sache. Er beginnt mit darstellung
diser art der namengebung bei den Israeliten, Griechen,
Römern, bei den romanischen fölkern, den Engländern und

gelangt dann zu den Deutschen. Hir treten di satznamen

ferhältnissmäßig ser spät auf, kaum for dem 12. jarhun-
dert; lebhaft werden si im 13., 14. und 15. jarhundert,
bei bürgern, larenden leuten, bauern, leuten, di gern rau-
fen, saufen, tanzen, springen und witze reissen, und zwar
legt der folksmund nicht blos den menschen solche namen,
risen und teufe), bei, sondern auch gewissen tiren, pflanzen,
türmen, getränken und speisen. Dis der erste teil der

arbeit, der mit hunderten, tausenden fon beispilen belegt
ist. Nicht minder reich und belerend ist der zweite teil,
welcher fon der entstehung und grammatischen form der

satznamen handelt, deren reiche und filartige bildung bir
forzufüren kein platz ist. Di abhandlung schlißt mit dar-
Stellung der literarischen ferhältnisse fom 17. jarhundert
an, welche mit wenigen ausnamen fast dem ganzen reich-
tum diser witzspile wider — und gewiss nicht zum forteil
der spräche — den abschid gegeben haben. Als gattungs-
namen sind keine zwei dutzend in der Schriftsprache mer
forhanden; als geschlechtsnamen (NcftfapmAau/ere, Ntrecfc-

de»/î*<)rerj werden si; teils heute noch unterstellt erkenn-
bar, teils fersteckt, eine bleibende erinnerung sein an eine
ferschwundene bildungszeit.

NcAuIstafisltfc Der statskanzlei des kantons Zug fer-
danken wir di Zusendung des rechenschaftsberiehtes des

regirungsrates und obergerichtes fon 1872 und entnemen
demselben folgende angaben über das erztAizre^sioeser» : Nfi-
pendien an 4 Seminaristen in Rickenbach (Schwyz), näm-
lieh 2 fon je 200 und 2 fon je 150 franken. Di (obliga-
torische) Zererunlerstüfewwjsfcasse hat ein fermögen fon
fr. 4872. 87 rp. und 26 mitglider-, unterstützt wurde eine
lererswittwe mit fr. 128 ordentlichem und fr. 50 weiterem
beitrag. Di stafs&eifrägre an dt priwiarscAnlere belaufen sich
auf fr. 4219; den geringsten erhält Neuheim mit fr. 55,
den größten Unterägeri mit fr. 702; an di fortbildungs-
schule Menzingen leistet der kanton einen beitrag fon 500
franken, iererpatetife auf stattgehabte prüfung hin wurden
8 erteilt, dafon 2 je auf 1 jar für Sekundärschulen, 6 eben-
falls auf 1 jar für primarschulen an lerschwestern ; keiues
an weltliche bewerber. Patentferlängerungen fon 2 bis
auf 5 jare wurden 14 erteilt, wofon 6 an lerschwestern.
auf grund fon § 37 des Schulgesetzes wurde einem geist-
liehen hiilfslerer an einer sekuudarschule di prüfung er-
lassen. Di entlassung fon iren (erstellen erbitten 4 primär-
lerer und 1 lerer (der matematik) an der industrischule.
.Nette schufen durch teilung wurden 2 errichtet-, zu Ober-
Ageri und Cham (Niederwyl). Zaf der lerer «red lererirmera;
58 an primär-, 4 an sekundär- (nebst 10 hülfslerern) 8 an
höhern schulen, zusammen 70 personen; scAufen: 56 pri-
mar-, 21 repetir-, 4 Sekundärschulen und 1 industrischule
mit 5 fachschulen, 1 gimnasium mit 3 klassen, je in 2 ab-

teilungen, zusammen 89 schulen mit 3161 Schülern. Ab-
senzen: 2424 primarschüler machten 22,577 entschuldigte
und 6981 unentschuldigte absenzen, auf 1 kind 9'/« und
2»/4 absenzen, nämlich 4 in Neuheim und Steinhausen,

20 in Baar, 18 in Hünenberg, 12 in Unter-, 6 in Ober-

Ägeri u. s. f. Zal der uiöcAentZicAe» scAwZsfunde»: 18—31,
in den meisten gemeinden di mittelzalen 24—28. JarZicAe

scAttZuiocAen: 41—43, also sommer- und winterschule in
allen gemeinden. Fon den 34 primarlerern und 24 primär-
lererinnen sind 10 geistliehe, 24 weltliche, 4 klosterfrauen,
18 lerschwestern, 2 weltliche lererinnen. Di 21 repetir-
schulen zälen 574 schüler mit 1985 entschuldigten und

1305 unentschuldigten absenzen. Di repetirschulzeit ist
ferschiden : in Zug alle sonn- und festtage, in Unter- und

Ober-Àgeri '/a tag 40 wochen hindurch, in Menzingen und

Cham nur winters, in Sieinhausen 2 halbe tage wöchent-

lieh, in Risch winters besuch der 6. alltagsschulklasse.
Di 122 sekundarsebüler (in Zug 48 knaben, 45 mädchen,
in Unter-Ägeri 17, in Cham-Hiinenberg 12) machten 784

entschuldigte und 28 unentschuldigte absenzen. Di industri-
schule zält 36 schüler in 4 kursen, bedürfe aber einer er-
Weiterung auf 7 kurse, um unmittelbar an den 1. kurs des

eidg. politechnikunis anschlißen zu können. Das gimna-
sium zält 21 schiiler: 10 in der grammatik, 9 in der sin-
tax und 2 in der retorik. Dasselbe ist so mit der sekun-
dar- und industrischule ferbuuden, dass di schüler beider

ableilungen di meisten fâcher, alte sprachen (59 stunden)
und speziell technische lâcher ausgenommen, gemeinschaft-
lieh haben. Auch das gimnasium bedarf der erweiterung,
also noch eines sibenten kurses, damit di abiturienten di
maturitätsprüfung für di hochschulen laut konkordat zu
bestehen fermögen.

In bezug auf di ZeisZizayen der priraarscAuZere sagt der
bericht: „Sind di im durchschuitt mer oder minder befri-
digenden leistungen in den ferschideneu fächern nicht zu

ferkennen, so zeigen sich immer noch lücken und mängel,
auf deren beseitigung notwendig hingewirkt werden sollte.
So musste auch in disem jare abermals di warnemung ge-
macht werden, dass in den untern kursen der meisten
schulen der anschauungsunterricht den anforderungen nicht
nachkam, sei es, dass derselbe dem lerplane zu wenig an-
gepasst oder nach unzweckmäßiger metode erteilt wurde.
In den obern klassen bleibt immer noch zu wünschen,
dass dem ferständigen und gutbetonten lesen mer auf-
merksamkeit geschenkt werde, ebenso auch der anfertigung
der aufsätze, di noch immer zu file feler zeigen, und dem
rechnen, in welchem fache den schülern di wünsehens-
werte Sicherheit abgeht. Aus dem inspekzionsbericht er-
hellt aufs neue, dass di obern kurse der primarschulen
im ferhältniss zu den untern auffällig schwach besucht
sind. Di hauptursache di«er erscheinung ist in dem um-
staude zu suchen, dass iiUirts di kinder aus der alltags-
schule entlassen werden, ehe si di gesetzlich forgeschri-
benen 6 kurse durchgemacht habeu oder dass eine frühere
entlassung one genügende gründe erfolgt, bezihungsweise
di ferordnung über di entlassung der kinder aus der all-
tagsschule fom 16. Januar 1865 fon seile der schulkom-
missionen nicht Uberall mit der nötigen strenge gehand-
habt wird."

Fon der repetirscAuZe heißt es kurz: „Es lässt sich
nicht ferkennen, dass diselbe am wenigsten unter allen
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schulanstalten den reglementarischen anforderungen ent-

spricht "
Uber di .sefcrwidarscfewZen sagt der berieht: „Di erwei-

terung derselben auf 3 kurse macht sich immer dringender
geltend. Da manche schliler mit ungenügender forbildung
in di Sekundärschule treten, so lässt sich der massenhafte

Unterrichtsstoff nicht wol mit der nötigen einläßlichkeit
behandeln. Dadurch wird eine gründliche forbereitung
zum besuche einer höhern anstatt ersehwert, und das prak-
tische leben ferlangt gegenwärtig eine tifere und urnfas-
sendere bildung und einen größern reichtum an kennt-
nissen und fertigkeiten als for 12 jaren, wo das sekundär-

Schulgesetz in kraft trat. Di leistungen sind in den meisten

lergegenständen als befridigend zu bezeichnen, wärend di

stiliibungen in bezug auf inhalt und form, sowi das rech-
nungsfach in bezug auf ferständniss und gewantheit zu
wünschen übrig lassen. Auf einfürung anderer ZerraiZZeZ hat
der erzihungsrat bedacht und dabei auf di fersehidenen
ferhältnisse der gemeinden Tücksicht genommen ; für den

Unterricht in der kirchengeschichte, im französischen,
in der geografi und naturkunde sind bereits geeignete leit-
fäden forhanden."

„Di resultate des nnferricftZes in der ijidttsZriscZwiZe, so-
weit es di mangelhafte organisazion der anstalt zuläßt,
werden nach den inspekzionsberichten als befridigend he-

zeichnet. Di lerer arbeiten mit anerkennenswertem eifcr
und geschick und auch di disziplin feranlaßte keine be-
schwerden fon bedeutung. Bekanntlich hat di industrischule
laut gesetz den zweck, di schüler einerseits zum unmittel-
baren eintritt ins praktische leben, anderseits zum besuche

höherer technischer und kaufmännischer leranstalten zu

befähigen. Di erreichuug dises ziles wird mit jedem tage
schwiriger. Dabei ist der Stundenplan gegenwärtig schon

so ausgefüllt, dass einzelne kurse 36 und mehr wöchent-
liehe Unterrichtsstunden haben. Ein größeres stundenmaß
dürfen wir den sehü'ern nicht zumuten, wenn wir di fer-
arbeitung des lerstoffes und di geistige und fisische ent-
wicklung der studirenden jugend nicht stören wollen,
Dennoch sollte beinahe jedem lergegenstande mer zeit ein-
geräumt werden. Alldisen übelständen kann einzig und allein
di bereits angebaute erweiterung der real- (sekundär- und

industri-) schule auf 7 kurse und die anstellung eines neuen
hauptlerers abhelfen." Zur Unterhaltung und ferfollständi-.
gung der Sammlungen und zur anschafifung fon lermitteln
wurde ein kredit fon 800 fr. bewilligt, welcher meist zur

merung der naturaliensammlung ferwendet wurde. Auch
wurde die anstalt fon fersehidenen Seiten mit Schenkungen
erfreut.

„Aueh di ZeisZimyen am yimsasium sind nach den

inspekzionsberichten im allgemeinen als befridigend zu be-
zeichnen. Der religionsunterricht wurde für gimnasiasten
und realschüler gemeinschaftlich fon den betreffenden geist-
liehen lerem des gimnasiums erteilt, di ZcircAendtszipZm

(was ist das?) an der gesammtanstalt fon hrn. prof. Staub
gehandhabt und der jugendgottesdienst durch hrn. rektor
Keiser geleitet."

Di gemeindeschulen stehen unter i der aufsieht fon (11)

sc&wZiomwiisstoneJi, welche die mühefolle aufgäbe im all-
gemeinen mit befridigung lösen und sich di hebung des

Schulwesens nach maßgabe der örtlichen ferhältnisse ernst-
lieh angelegen sein lassen. Di spezialberichte derselben
über di Wirksamkeit des lererpersonals lauten durchweg
befridigend. Doeh bleibt zu bemerkendes möchte der unter-
rieht noch mehr als bisher in genauem anschluss an den

lerplan erteilt werden. Merere scftuZZofcaZe sind zu beschränkt
und mangelhaft bestult und beleuchtet. Di 11 yemeiädescAaZ-
Zeasseo zeigen eine laufende oder jareseinname fon 52,097 fr.
70 rp., wofon 17,154 fr. zinse, 21,785 fr. gemeindsbeiträge,
7885 fr. kantonsbeiträge und 1600 fr. beitrag der Sparkasse;
ausgaben 54,352 fr. 98 rp nämlich 41,374 fr. für besoldungen
und 12,978 fr. für ferschidenes. Di schulgüter besitzen

445,460 fr. fonds, wofon stadt Zug 248,251 fr., di andern ge-
meinden herunter fon 34—5000 fr. Di letztjährige fermerung
betrug 73S3 fr. 90 rp. Außer obigen 54.352 fr. 88 rp.
ausgaben leistete der kanton teils an di industrischule, teils
an allgemeinen ausgaben noch 7824 fr. 88 rp. und di spar-
kasse weitere 2000 fr. auch an 'di industrischule, so dass

im ganzen bestreiten: der kanton 1470 fr. 48 rp., di
gemeinden 44,867 fr. 32 rp. und di Sparkasse 3600 fr.;
merkosten im letzten jar 2326 fr. 22 rp. Hibei ist nicht
ausser a ht zu lassen, dass 8 klosterfrauen den töchter-
schulen in Zug und 1 lererin der primarschule in Frauen-
thai unentgeltlich forstehen, sowi dass merere geistliche
lerer an primär- und höhern schulen ire besoldung aus
kirchlichen fonds erhalten, deren beträge hir nicht in rech-

nung fallen. Bei einer gesammtzal fon 3161 schülern
(2424 primär-, 574 repetir-, 122 sekundär-, 41 kantons-
schüler) kommen auf jeden durchschnittlich 20 fr. 30, rp.
ausgaben; berechnet auf die kantonseinwoner trifft es auf
den köpf 3 fr. 5 rp.

Di leser der ,,Sehw. Lererztg." werden sich durch dise
notizen aus dem trefflichen bericht uberzeugen, dass der
kleine kanton Zug nach kräften bestrebt ist, sein schul-
wesen mit den anforderungen der zeit gemäss zu erhalten
und weiter auszubilden. Wir ferdanken daher poehmals
die freundliche mitteilung des berichtes und ersuchen nicht
allein die kanzleien der innern kantone, sondern noch
manche andere, uns den gleichen gefallen zu tun.

LITERARISCHES.
Das «ricAfiysZe /on (Zen modis îtrad der Zconsfrafeion der

»eröa im Zafeinischera, zur repetizion in den obern
klassen höherer leranstalten, übersichtlich dargestellt
fon dr. ZZ. /SïdZer. 3. aufläge. 1873.
Ein brauchbares büchlein, solchen anzuempfelen, di

zum behuf der widerholung etwas besonderes brauchen
wollen. Di meisten lerer freilich werden sich und iren
schülern sonst zu helfen suchen.

Druckfelerferbesserung.
Pag. 381, spalte 1, 9. zeile fon unten auf gezält, soll es heißen :

„Abgesehen fon gesangbüchern."

Offene korrespondenz.
Herr K. D. in Z. : Ire Zuschrift ist an di betreffende adresse ab-

gegangen. V. A. : Mit dank erhalten Herr korrespondent aus
.Bayern: Soll nächstens erscheinen.
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Anzeigen.
Hestermanns technologisch-naturwissenschaftliche

feranschaulichungsapparate.
t. Der flachs und dessen ferwendung. Glas-

kästen, enthaltend: di flachspflanze mit
Samenkapseln, samen, gebrochenen und ge-
hechelten bauernflachs. heede, russ. flachs
und 30 proben diverser manufakte fom
rohen gespinnst bis zu feinsten spitzen.
Mit beschreibung in technologischer und
statistischer hinsieht. Preis fr. 12

2. Di baumwollpflanze und ire ferwendung.
Glaskasten, enthaltend: eine aufgeplatze
baumwollkapsel mit roher baumwolle, blatt,
samen und 43 proben diverser baumwoll-
manufakte, welche di ganze baumwoll-
industri fom rohprodukt bis zum feinsten
Stoff praktisch feranschaulichen, mit be-
Schreibung in technologischer und statisti-
scher hinsieht. Preis fr. 12.

3. Di wolle und ire ferwendung. Glaskasten
mit 48 proben fon der gemeinen wolle an
bis zu den daraus gesponnenen feinsten
Stoffen, mit beschreibung der gewinnung
und kultnr der wolle, Wollspinnerei und
weberei, tuchfabrikazion und Statistik.
Preis fr. 12.

4. Di seide, ire gewinnung und ferwendung.
Glaskasten,enthaltend: Seidenraupe, puppe,
Schmetterling (bombyx mori), eier desselben,
cocons in 3 arten und maulberblatt, so-
dann proben fon 45 seidemanufakten, mit
beschreibung etc. Preis fr. 17. 35.

5. Der webstul. Follständiges modell eines
einfachen webstules zum wirklichen ge-
brauch; 50cm hoch und 50 cm. lang, mit
anleitung. Preis fr. 36.

6. Das leder, dessen Herstellung und ferwen-
dung. Glaskasten, enthaltend: gerbstoffe,
di ferschidenen rohfelle und di gewonnenen
ledersorten in 54 proben, mit beschreibung
etc. Preis fr. 13. 35.

7 Das papir, dessen bereitung und ferwendung.
Glaskasten, enthaltend: di Stoffe für di
papirfabrikazion und proben aller papir-
sorten, fon der rohen packpappe bis zum

feinsten japanesischen pflanzenpapir. Im
ganzen 116 anschaulichungsmittel mit text.
Preis fr 14 70.

8. Das glas, dessen gewinnung und ferwendung.
Glaskasten, enthaltend : di rohstoffe der
glasfabrikazion in gläschen und auf car-
ton, ferner proben der ferschidenen glas-
sorten und anwendungen des glases im
dinste der Wissenschaft und des lebens ;
im ganzen 73 proben mit beschreibung etc.
Preis fr 16.

9. Leucht- und heizmittel, ire gewinnung und
anwendung. Glaskasten, enthaltend: 7t
proben fon animalischen, fegetabilischen
und fossilen leucht- und heizmitteln in
fläschchen und kästchen ; di fabrikate fon
chemischem feuerzeug, kerzen etc., mit
beschreibung etc Preis fr. 18. 70.

10. Färberei und zeugdruck. Glaskasten, ent-
haltend: 90 proben fon farbstoffen und
färbemitteln (in gläsern und kästchen)
gefärbten und gedruckten garnen und
Stoffen Der beigefügte ausfürliche text
behandelt in mereren kapiteln u. a. di ge-
schichtliche entwicklung diser industri, di
gewinnung und anwendung der wichtigsten
Farbstoffe etc., sowi di technischen arbeiten
des färbens und zeugdruckens. Preis fr 20.

11. Di produktensammlung. Produkte aus allen
drei reichen, namentlich solche, di im
handel, in den gewerben und im täglichen
leben am meisten torkommen, in 3 kursen,
jeder kursus in folgenden 10 abteilungen:

1. wurzeln, 2 rinden und schalen, 3. blü-
ten, 4. samen „und fruchte, 5. blätter und
kräuter, 6. mose und schwämme, 7. färb-
waren, 8. gummi und harze, 9. Chemikalien,
10. diverses.

1. Kursus: 50 spezies in pappkasten
fr. 10. 70.

2. „ 100 „ „ „ 20. -.3. „ 210 „ in holz-
I kommoden „ 44. -.

Zur besorgung obiger feranschaulichungsapparate, fon denen jeder einzeln bezogen
werden kann, empfilt sich bestens J. Habere buchliandluug in Frauenfeld.

Aus dem ferlage fon J. Huber & Cie,
in St. Gallen haben wir übernommen und
bringen in empfelende erinnerung:

8 Wandtafeln fur den fisi>
Italischen Unterricht in der

fotksschule
mit kurzem erläuterndem text fon Ufr. Schoop.

Preis ff. 5.

Ferzeichniss der tafeln.
Tafel I, a Der gemeine flaschenzug.

„ I, b. Di Hemmung oder das échappé-
ment bei den pendeluren.

„ II, a Einfaches räderwerk.

„ II, b. Der schiffskran.

„ III. Di saugpumpe.

„ IV. Di feuerspritze.

„ V. Der schreibapparat des Morse-
sehen telegrafen.

„ VI. Der Morsesche telegraf für zwei
stazionen.

„ VII. Di steurung bei der hochdruck-
maschine.

„ VIII. Di lokomotife

Lergang der deutschen kurrentschrift, bestehend
in 245 metodisch geordneten Übungen, fon
Ulr. Schoop. Pjeis kart. fr. I.

J. Hubers buchhandlung in Frauenfeld.

Den herren lerem zur besondern
beachtnng.

Hei den unterzeichneten erschinen und
sind in jeder buchhandlung forrätig:
Volksatlas über alle teile der erde für schule

und haus. 24 karten in farbendruck. Preis
fr. 1. 35.

Neuester Schulatlas über alle teile der erde
44 karten in farbendruck. Preis fr. 2. 70.

Specialatlas über sämmtliche Staaten Deutschlands.
25 karten in farbendruck. Preis fr. 2.

Specialatlas Uber sämmtliche Staaten Oesterreichs.
12 karten in farbendruck. Preis fr. 1 35.

Atlas zur biblischen Geschichte. 8 karten in
farbendruck. Preis 70 es.

Die Länder der heiligen Schritt. (Schulwand-
karte.) Gezeichnet fon E. Schäffer. 6 blatt
gross imperial. Preis fr. 4. Aufgezogene
exemplare à fr. 9. 35. und solche mit holz-
Stäben fersehen à fr. 10 65.

Volksgeographie über alle teile der erde. 3.

aufläge. Preis 70 es.
Kleine Schulgeographie über alle teile der erde.

4. aufläge. Preis 40 es.
Forstehende werke, filen lerern als höchst

brauchbar bereits bekannt, empfelen wir aufs
neue einer gefl. beachtung.

Gera, mitte August 1873.
Issleib & BietzscheL

Ausschreibung.
Im kanton Solothurn können noch

merere tüchtige lerer, welche sich
über ire fähigkeiten ausweisen können,
anstellung finden. Minimum der be-
soldung 900 fr. nebst altersgehalts-
zulage, wonung und holz.

Anmeldungen sind beim unter-
zeichneten département einzugeben.

Für das erzihungsdepartement :

Wilhelm Yigier,
reyw-Mwysraf.

Solothurn, den 22. Dez. 1873;

Oflene lererstelle.
An der gemeinsamen Oberschule

der gemeinde Lengnau, amtsbezirks
Büren, kantons Bern, kann sogleich
ein lerer für disen winter profisorisch
eintreten. Järliche besoldung 1200
franken nebst den gesetzlichen natural-
nutzungen. Allfällige anmeldungen
können beim Präsidenten der schul-
kommission daselbst bis 1. Dezember
nächstkünftig gemacht werden.

Aewywa«, den 21. Nov. 1873.
Namens der schulkommission:

Z)er seireför: Friedr. Renfer.

Offene hülfslererstelle.
Di durch beförderung erledigte stelle

eines hülfslerers im waisenhause zu
Burgdorf wird himit zur widerbesetzung
ausgeschriben. Pflichten: 24 stunden
Unterricht im umfange des 3. schul-
jares und beaufsichtigung der waisen-
knaben im Wechsel mit dem forsteher.
Besoldung: wenigstens fr. 620 bar,
nebst freier stazion. Anmeldungen
nimmt entgegen bis zum 6. Dezember

J. J. Jenzer, waisenfater.

Billig zu ferkaufen :

Kosmos, Alexander v. Humboldts,
Jubiläumsausgabe, prachtband. 4 bd.

fr. 8.
Deutsche Dichter, fon Kurz und

Paldamus, elegant gebunden, 4 bd.
fr. 8.

Auskunft erteilt der ferleger d. bl.

in forzügliches, dreiseitiges pia-
nino in palisander wird billigst

ferkauft.

Hizu ein prospekt über

„Aus allen Welttheilen".
Zu abonnements empfilt sich

J. Hubers buchhandlung
in Frauenfeld.
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Jtottats tiefte für fändet- und flstkerkundc und uermaudtt iFät^er.

3n Bejitken dunk alte SBrnkkaudlmtgen 3

n. ^oftanftalten dtd 3n= u. Studlauded.

JRebigirt öon

Dr. .Otto & e 111 f (f>,
fSrioat'tCocent unk fRealfcfcuI»06etIe&rtr.

3eber 3aktgang läuft
Dan OÖober bi» September.

3äktli$ Uber 100 3Unftcotioneu. Jpretd jedeê §efteö 8 Sgt.

Set fünfte 3a^rgang Beginnt mit kern ÜJtonat Sftober.
Unfete ßeüfcfyrift ift lein gelehrtes gadjblatt, fie î)at »ielnieht

Dad 3teï „©eograptjifdieS SBiffen, bad ^eutjutage fût jeben
©ebilbeten »ou bet größten 2Bid)tigteit ift, burcf) oielfeitige unb
gebiegene SDlittheüungen über alle Steile bet SSelt, in all=
gemein »erjtänblidjer, anffjredjenber unb unterhaltenber
Surra, foteie burdj gute 3IIufirationen unb fatten in ben
weiteften freifen gu oerbreiten".

3umeift berücffidjtigt tuerben ftetö biejenigen Sänber, treibe für
bie ®eutfchen baljeim unb im Sludlanbe befonbered Sntereffe
haben unbfoldje, weldjebutdf 3"*= unb 6Iementar=6reigniffe,
Grrforfdjungêreifen u. f. tu. in ben ÜSorbergrunb treten. SBidjtigere
neue géographe* SBerïe unb fatten tuerben befprodjen. 2tud)

Slrtifel naturwiffenfdjaftlidjen, gefchidjtlidjen unb anbeten
3nkaltd, weldje in 23ejiekung jur Sanber= unb SBöBerfunbe flehen,
finben ihren ißta^. 9ten ttinjugefummen. ftnb monatliche 23 er id) te
über SJerkanblungen geograbhif<Bet tßereine.

®ie 3ieid)t)altigfeit unferer 3eitfd)rift bürfte fefbft and um»
fieljenber gebrannter 3nkaltdüberficht bed 4. éahrganged p erfefjen fein.

®ie erfreulicherweife fortwährenb june^menbe 3^ unferer
2ef er ift und ber flc^erfie 23eweid, baff wir ben rechten 2Beg eingefd)Ia=

gen haben; tuir werben auf bemfelben mit Slufbietung aüer fräfte unb
mit Unterftühung ber tüdjtigfien SOiitarbeiter, beren freid ftch
immer mel)r erweitert, tüftig fortfd)reiten unb tonnen für ben neuen
3al)rgang eilte reid)e Sludwahlinter effanter unb »ielfeitiger 2lrtifel
fo wie trefflicher Ollnftrationen unb farten oerfpredjen.



<Stnj>j>t boo Êtjalkas am oberen Änrargebtet

®a§ erjie §eft be§ fünften Saïjrgangeg tfi in jeber 33ncpanblung öorötljig nnb aucfy einjeln |u p&en; auf SBunfcf) »erben

aud) frühere (Jahrgänge jur Slnjidjt geliefert.

s öS »TS «S©U-Ä «©

nter,eignetet befteüt bet ber S3udjl)anblung — > S 3
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tCuè allen SSelttjmlnu V. ^atjrgang. (Oft. 1873 bis ©ept. 1874.) $cft 1 uni folgenbe.

SScrlog bon Slbolp Sîefetëpfer in Seipjig.

©rf nnb Datum: - - Haine: — ; «S

i'eiPSiâ » 2>rucf ttoit ©iet'ecfe & 2>corienî.

©et öierte Sprang braute 138 Stfojttaticnen, Äatten tu f. to., fowie gröfjere 2ltfifel unb ûHièjeCen ober faft alle

Steile bet ßanbet« uttb SSôlferfttiibe unb iper §ilfêtoiffenf<$aften, biefelben »erteilen ft$ nad) ©toff unb Stnjpl folgenbermajjen:

I. @urojm. Seutfdjtanb. (50). Defterretdj=Ungarn. (10.) ©ebtretj. (5)
îtieberianbe unb Setgten. (3). ©fanbinabien. (10). ©rojjbritanten.
(12). granfretd). (6). ißBrenäifcbe Çatbinfel. (5). Statten. (11). Stirfct
anb ©riedjenlanb. (7.) SRufjlanb. (21).

II. Aften. 9tufjlanb. (21). Surfet unb Arabien. (7). Werften u- f. to. (2).
Ofttttbien. (13). Sljma nnb fpodjaften. (6). Saipan. (4j.

III. Auftralien unb $olnneften. (45).
IV. AfrtEa. SBerberet, ©a^ara, ©uban. (6). Sttflänber. (12). SBefiafrifa.

(5). ©iib= unb Oflafrifa. (10).
V. Ametifa. Sritifdje« 9îorbatnerifa. (9). öercinigte Staaten- (57).

3Kejtfo. (2). SDttttetamerifau. ffieftinbten. (10). ©Rental« foamfdjeS ©üb-
amerifa. (10). ©uçana, Srafttten- (13). 2a ißtata Staaten u. f. » (13).

VI. Stoib« unb @üb=S>oIatgegenben. (26).
VII. allgemeine ©eogtauljte. 2JiatIjemattfcbe ©eograbbte. (3). iß^^ftfdbe

©eograbbte. (10). ÜKeteoroIogie (16). 3Jtinerattf^e ißrobufie (25).
Sßftanjengeograbbie, Aderbau. (19). Sljiergeograbbie- (20).

VIII. ©tbnogtabbie. «politifdje Geographie. aSetîeÇt u. f. w. Arttbro-
potogie, Stbnograb^ie, ©pradjenfunbe. (28). ©tatiftif, SBolfSbtlbnng.
(23). SSerfe^r, Sifenbaßnen, Selegrabben. (35). ©djtffaÇrt, Sanale,
Süften, §ïfen. (19). Snbuftrie u. Raubet. (12). AuStoanberung. (14).

IX. Sljâtigfeit auf bem ©e6iete ber geogtaphtfdien SBijfenfdjaft.
$cr[ijntt(beê, Steifen u. ©ntbedungen, ©efcbidjtlkbeg (37). ©efeflfdjaften
unb SSeretne. (36). fRecenfionen neuer Situer, Sarten, Sunfttoerfe

f. to. (110).
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